
Übersicht der zu erbringenden 
Nachweise   

Einfamilien-/Doppelhausgrundstücke in Georgswerder-Kirchenwiese

Kriterien Anforderungen an die Nachweise

Anzahl der Personen im Haushalt Sofern die Anzahl der Personen identisch ist 
mit der aktuellen Haushaltsgröße, erfolgt der 
Nachweis durch eine Meldebescheinigung der 
zuständigen Meldebehörde, die nicht älter als 6 
Monate ist.

Durch ärztliches Zeugnis oder Zeugnis einer 
Hebamme bzw. Entbindungspflegers nachge-
wiesene Schwangerschaften werden bei der 
Bewertung der Personenanzahl berücksichtigt. 

Sofern mehr Personen einziehen, als aktuell in 
einem Haushalt leben, ist eine Eigenerklärung 
zu unterzeichnen.

Hauptwohnung der Bewerber:innen in 
Hamburg

Nachweis durch eine Meldebescheinigung der 
zuständigen Meldebehörde, der umziehenden 
Personen, die nicht älter als 6 Monate ist.

Arbeitsplatz der Bewerber:innen in Hamburg 
(einschließlich Elternzeit)

Aktueller Nachweis durch Bestätigung des 
Arbeitsgebers zum Ort des Arbeitsplatzes.

Wohnung und/oder Arbeitsplatz in Wilhelms-
burg oder Veddel

Wird durch die eingereichten Unterlagen zu 
den beiden vorherigen Kriterien nachgewiesen.

Vorhandene Wohnung nicht familiengerecht Nachweis durch aktuellen Mietvertrag der vor-
handenen Wohnung in Zusammenhang mit der 
nachzuweisenden Personenanzahl im Haushalt 
(s.o.).

Die Wohnung gilt als nicht familiengerecht, 
sofern die Zimmeranzahl geringer ist als die 
Personenanzahl.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen und Be-
hinderungen von Personen im gemeinsamen 
Haushalt

Nachweis durch Schwerbehindertenausweis 
oder alternativ Nachweis des Pflegegrades im 
Sinne des Pflege-Versicherungsgesetzes durch 
Bescheinigung der Pflegekasse.

Die schwerbehinderten bzw. pflegebedürftigen 
Personen müssen dauerhaft im Haushalt leben. 
Dies ist über die Haushaltsbescheinigung bzw. 
die Eigenerklärung nachzuweisen.
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